
Beschlussempfehlung und Bericht 
Innenausschuss 
zu Gesetzentwurf 
Landesregierung 
Gesetz zur Neuregelung des Versammlungsrechts in Hessen 
Drucksache 20/9471 

hierzu: 
Änderungsantrag 
Fraktion der Freien Demokraten 
Drucksache 20/10695 
Änderungsantrag 
Fraktion der CDU 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 20/10697 

A. Beschlussempfehlung

Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichti-
gung des Änderungsantrags, Drucks. 20/10697 und damit in der aus der Anlage er-
sichtlichen Fassung, in zweiter Lesung anzunehmen.

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE bei
Enthaltung AfD)

B. Bericht

1. Der Gesetzentwurf war dem Innenausschuss in der 118. Plenarsitzung am 15. No-
vember 2022 zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen worden.

2. Der Innenausschuss hat zu dem Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 6. Februar 2023
eine öffentliche mündliche Anhörung durchgeführt.

3. Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 9. März 2023 be-
raten und die unter A wiedergegebene Beschlussempfehlung an das Plenum ausge-
sprochen.

Zuvor wurde der Änderungsantrag Drucks. 20/10695 abgelehnt.

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen SPD, Freie Demokraten bei Enthal-
tung AfD, DIE LINKE)

Der Änderungsantrag Drucks. 20/10697 wurde angenommen.

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE
bei Enthaltung AfD)

Wiesbaden, 9. März 2023 
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ERSTER TEIL 
Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 
Versammlungsfreiheit 

 
(1) Jede Person hat das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen 
mit anderen zu versammeln und Versammlungen zu veranstalten. 

(2) Dieses Recht hat nicht, 

1. wer das Grundrecht der Versammlungsfreiheit nach Art. 18 des Grundgesetzes verwirkt 
 hat, 

2. eine Partei, die nach Art. 21 Abs. 2 des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärt wor-
den ist, oder 

3. eine Vereinigung, die nach Art. 9 Abs. 2 des Grundgesetzes oder nach dem Vereinsgesetz 
vom 5. August 1964 (BGBl. I S. 593), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 
2020 (BGBl. I S. 2600), verboten ist. 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich 
 
(1) Eine Versammlung im Sinne dieses Gesetzes ist eine örtliche Zusammenkunft von mindestens 
zwei Personen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung 
gerichteten Erörterung oder Kundgebung. Ein Aufzug ist eine sich fortbewegende Versammlung. 

(2) Eine Versammlung ist öffentlich, wenn die Teilnahme nicht auf einen individuell bestimmten 
Personenkreis beschränkt ist. 

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Gesetz sowohl für öffentliche als auch für 
nichtöffentliche Versammlungen. 

(4) Versammlungen unter freiem Himmel sind solche, die an der Allgemeinheit geöffneten Orten 
stattfinden, ohne vom allgemeinen Publikumsverkehr räumlich getrennt zu sein. Dies gilt unab-
hängig davon, ob diese Orte in der freien Natur oder in geschlossenen Gebäuden liegen. 

(5) Versammlungen in geschlossenen Räumen sind solche, bei denen die an der Versammlung 
teilnehmenden Personen unter sich und von der Allgemeinheit räumlich abgeschirmt sind. 
 

§ 3 
Schutzaufgabe und Kooperation 

 
(1) Die Träger der öffentlichen Verwaltung wirken im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben 
darauf hin, friedliche Versammlungen zu schützen und die Versammlungsfreiheit zu wahren. 

(2) Aufgabe der zuständigen Behörde ist es, 

1. die Durchführung einer nach Maßgabe dieses Gesetzes zulässigen Versammlung zu unter-
stützen und vor Störungen zu schützen sowie 

2. von der Versammlung oder im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen von 
Dritten ausgehende Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren. 

(3) Soweit es nach Art und Umfang der Versammlung erforderlich ist, bietet die zuständige  
Behörde der Person, die eine öffentliche Versammlung veranstaltet oder der die Leitung übertragen 
worden ist, rechtzeitig ein Kooperationsgespräch an, um die Gefahrenlage und sonstige Umstände 
zu erörtern, die für die ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung wesentlich sind. Beste-
hen Anhaltspunkte für Gefährdungen, die nach § 14 Abs. 1 oder 2 oder § 21 Abs. 1 zu Beschrän-
kungen oder einem Verbot führen können, ist Gelegenheit zu geben, durch ergänzende Angaben 
oder Veränderungen der beabsichtigten Versammlung Beschränkungen oder ein Verbot entbehr-
lich zu machen. 
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(4) Im Rahmen der Kooperation informiert die zuständige Behörde die Person, die eine öffentliche 
Versammlung veranstaltet oder der die Leitung übertragen worden ist, vor und während der Ver-
sammlung über erhebliche Änderungen der Gefahrenlage, soweit dieses nach Art und Umfang 
der Versammlung erforderlich ist. 
 

§ 4 
Veranstaltung einer Versammlung 

 
Wer eine Versammlung nach § 12 anzeigt, zu einer Versammlung nach § 20 einlädt oder nach 
§ 3 des Gesetzes über die Bannmeile des Hessischen Landtags vom 25. Mai 1990 (GVBl. I 
S. 173), zuletzt geändert durch Gesetz vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
Gesetzes zur Neuregelung des Versammlungsrechts in Hessen], in der jeweils geltenden Fassung 
eine Ausnahme beantragt, veranstaltet eine Versammlung. In der öffentlichen Einladung zu einer 
öffentlichen Versammlung ist der Name der Veranstalterin oder des Veranstalters anzugeben. 
 

§ 5 
Versammlungsleitung 

 
(1) Wer eine Versammlung veranstaltet, leitet die Versammlung. Wird die Versammlung von 
einer Vereinigung veranstaltet, wird sie von der Person geleitet, die für die Vereinigung hand-
lungsbefugt ist. Die Veranstalterin oder der Veranstalter kann die Leitung einer anderen Person 
oder mehreren Personen übertragen. Veranstalten mehrere Personen oder Vereinigungen eine 
Versammlung, bestimmen diese die Versammlungsleitung. Gibt es keine Person oder Vereini-
gung, die die Versammlung veranstaltet, soll die Versammlung eine Versammlungsleitung  
bestimmen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Versammlungen nach § 12 Abs. 6. 

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Versammlungsleitung gelten für nichtöffentliche 
Versammlungen nur, wenn eine Versammlungsleitung bestimmt ist. 
 

§ 6 
Befugnisse der Versammlungsleitung, Pflichten der teilnehmenden Personen 

 
(1) Die Versammlungsleitung sorgt für den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung, insbe-
sondere durch Erteilung und Entziehung des Worts, und wirkt auf deren Friedlichkeit hin. Sie 
darf die Versammlung jederzeit unterbrechen oder schließen. 

(2) Die Versammlungsleitung kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Hilfe von Ordnerinnen 
und Ordnern bedienen. Diese dürfen keine Waffen oder sonstigen Gegenstände im Sinne von § 8 
Abs. 1 Satz 1 mit sich führen und müssen bei Versammlungen unter freiem Himmel durch weiße 
Armbinden oder Westen, die nur die Bezeichnung „Ordnerin“ oder „Ordner“ tragen dürfen, 
kenntlich sein. Die Vorschriften dieses Gesetzes für an der Versammlung teilnehmende Personen 
gelten auch für Ordnerinnen und Ordner. 

(3) Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Versammlung getroffenen Anweisungen der 
Versammlungsleitung und der Ordnerinnen und Ordner sind zu befolgen. 

(4) Die Versammlungsleitung einer öffentlichen Versammlung darf die Anwesenheit von Presse-
vertreterinnen und Pressevertretern, die sich als solche gegenüber der Versammlungsleitung oder 
den Ordnerinnen und Ordnern ausgewiesen haben, nicht unterbinden. 

(5) Die Versammlungsleitung darf Personen, welche die Ordnung der Versammlung erheblich 
stören, aus der Versammlung ausschließen. Ausgeschlossene Personen haben die Versammlung 
unverzüglich zu verlassen. 

(6) Die Versammlungsleitung übt bei Versammlungen in geschlossenen Räumen gegenüber nicht 
an der Versammlung teilnehmenden Personen das Hausrecht aus. 
 

§ 7 
Störungsverbot, Aufrufverbot 

 
(1) Es ist verboten, eine Versammlung mit dem Ziel zu stören, deren ordnungsgemäße Durch-
führung zu verhindern. 

(2) Es ist verboten, öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts im Sinne 
des § 11 Abs. 3 des Strafgesetzbuches zur Teilnahme an einer Versammlung aufzufordern, deren 
Durchführung durch ein vollziehbares Verbot untersagt oder deren vollziehbare Auflösung ange-
ordnet worden ist. 
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§ 8 
Waffenverbot 

 
(1) Es ist verboten, 

1. Waffen oder 

2. sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Herbei-
führung erheblicher Schäden an Sachen geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt 
sind, 

bei Versammlungen oder auf dem Weg zu oder von Versammlungen mit sich zu führen, zu  
Versammlungen hinzuschaffen oder sie zur Verwendung bei Versammlungen bereitzuhalten oder 
zu verteilen. Die zuständige Behörde kann auf Antrag eine Befreiung vom Verbot nach Satz 1 
erteilen, wenn dies zum Schutz einer an der Versammlung teilnehmenden Person erforderlich ist. 

(2) Die zuständige Behörde trifft zur Durchsetzung des Verbots nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Anord-
nungen, in denen die vom Verbot erfassten Gegenstände bezeichnet sind. 

(3) Soweit Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte im Dienst sowie aufgrund  
gesetzlicher Bestimmungen ermächtigte Personen bei Erfüllung hoheitlicher Aufgaben und in 
Ausübung ihrer Befugnisse zum Waffentragen berechtigt sind, bleibt dies von Abs. 1 Satz 1  
unberührt. 
 

§ 9 
Uniform-, Militanz- und Einschüchterungsverbot 

 
(1) Es ist verboten, in einer Versammlung 

1. Uniformen, Uniformteile oder uniformähnliche Kleidungsstücke zu tragen oder 

2. paramilitärisch aufzutreten oder in vergleichbarer Art und Weise mit anderen teilnehmen-
den Personen zusammenzuwirken, 

wenn dadurch der Eindruck von Gewaltbereitschaft vermittelt und eine einschüchternde Wirkung 
erzeugt wird. Verhaltensweisen nach Satz 1 Nr. 2 können insbesondere das Marschieren in 
Marschordnung, das Erteilen militärischer Kommandos oder andere besondere Begleitumstände 
sein, sofern infolge des äußeren Erscheinungsbilds und Gesamtgepräges der Versammlung die 
weiteren Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen. 

(2) Die zuständige Behörde trifft zur Durchsetzung des Verbots Anordnungen, in denen die vom 
Verbot erfassten Gegenstände oder Verhaltensweisen bezeichnet sind. 
 

§ 10 
Anwendbarkeit des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

 
(1) Soweit dieses Gesetz die Abwehr von Gefahren gegenüber einzelnen teilnehmenden Personen 
nicht regelt, sind Maßnahmen gegen sie nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung zulässig, wenn von ihnen nach den zum Zeitpunkt der Maßnahme erkennbaren 
Umständen vor oder bei der Durchführung der Versammlung oder im Anschluss an sie eine  
unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht. 

(2) Für Versammlungen in geschlossenen Räumen gilt Abs. 1 für den Fall, dass von den einzelnen 
teilnehmenden Personen eine Gefahr im Sinne von § 21 Abs. 1 ausgeht. 

(3) Maßnahmen vor Beginn der Versammlung, welche die Teilnahme an der Versammlung  
unterbinden sollen, setzen eine Teilnahmeuntersagung nach § 15 Abs. 1 oder § 22 Abs. 1 voraus. 
 

§ 11 
Anwesenheit der Polizeibehörden 

 
Die Polizeibehörden können anwesend sein 

1. bei Versammlungen unter freiem Himmel, wenn dies zur polizeilichen Aufgabenerfüllung 
nach diesem Gesetz erforderlich ist, 

2. bei Versammlungen in geschlossenen Räumen, wenn dies zur Abwehr einer unmittelbaren 
Gefahr im Sinne von § 21 Abs. 1 erforderlich ist. 

Nach Satz 1 anwesende Polizeikräfte haben sich der Versammlungsleitung zu erkennen zu geben; 
bei Versammlungen unter freiem Himmel genügt es, wenn dies durch die polizeiliche Einsatz- 
leitung erfolgt. 
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ZWEITER TEIL 
Versammlungen unter freiem Himmel 

 

§ 12 
Anzeige- und Mitteilungspflicht 

 
(1) Wer eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel veranstalten will, hat dies der  
zuständigen Behörde spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der Versammlung anzuzeigen. 
Bei der Berechnung der Frist bleiben Sonn- und Feiertage außer Betracht. Veranstalten mehrere 
Personen eine Versammlung, ist nur eine Anzeige abzugeben. Die Anzeige muss schriftlich, 
elektronisch, fernmündlich oder zur Niederschrift erfolgen. Bei einer fernmündlichen Anzeige 
kann die zuständige Behörde verlangen, die Anzeige schriftlich, elektronisch oder zur Nieder-
schrift unverzüglich nachzuholen. Eine Anzeige ist frühestens zwei Jahre vor dem beabsichtigten 
Versammlungsbeginn möglich. 

(2) Die Anzeige muss den geplanten Ablauf der Versammlung nach Ort, Zeit und Thema bezeich-
nen, bei Aufzügen auch den beabsichtigten Streckenverlauf. Sie muss Name, Vorname, Geburts-
datum und eine für den Schriftverkehr mit der zuständigen Behörde geeignete Anschrift (persön-
liche Daten) der anzeigenden Person und der Person, die sie leiten soll, sofern eine solche bestimmt 
ist, enthalten. Wird die Versammlungsleitung erst später bestimmt, sind die persönlichen Daten 
der vorgesehenen Person der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Wenn die Versammlungsleitung sich der Hilfe von Ordnerinnen und Ordnern bedient, ist ihr 
Einsatz unter Angabe der Zahl der dafür voraussichtlich eingesetzten Personen der zuständigen 
Behörde mitzuteilen. 

(4) Wesentliche Änderungen der Angaben nach Abs. 1 bis 3 sind der zuständigen Behörde unver-
züglich mitzuteilen. 

(5) Wenn der Zweck der Versammlung durch eine Einhaltung der Frist nach Abs. 1 Satz 1  
gefährdet würde (Eilversammlung), ist die Versammlung spätestens mit der Bekanntgabe schrift-
lich, elektronisch, fernmündlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen Behörde oder bei der 
Polizeibehörde anzuzeigen. 

(6) Die Anzeigepflicht entfällt, wenn sich die Versammlung aus aktuellem Anlass augenblicklich 
bildet (Spontanversammlung). 

(7) Die zuständige Behörde kann eine zur Leitung einer öffentlichen Versammlung unter freiem 
Himmel vorgesehene Person als ungeeignet ablehnen, wenn deren Einsatz nach den zur Zeit des 
Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit bei Durchführung der 
Versammlung unmittelbar gefährdet. Im Fall der Ablehnung soll die Veranstalterin oder der  
Veranstalter eine andere als Versammlungsleitung vorgesehene Person benennen. 

(8) Wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zu besorgen ist, dass von einer öffentlichen  
Versammlung unter freiem Himmel eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, hat die 
Veranstalterin oder der Veranstalter der zuständigen Behörde auf deren Aufforderung hin die 
persönlichen Daten der vorgesehenen Ordnerinnen und Ordner spätestens bis zum Beginn der 
Versammlung mitzuteilen. Die zuständige Behörde kann diese als ungeeignet ablehnen, wenn 
deren Einsatz nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffent-
liche Sicherheit bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet. Die zuständige Be-
hörde darf die nach Satz 1 erhobenen persönlichen Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. Die in Satz 1 genannten Daten sind unver-
züglich nach Beendigung der Versammlung zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung einer 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit benötigt werden. 

 
§ 13 

Erlaubnisfreiheit 
 

Für eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel sind keine behördlichen Erlaubnisse  
erforderlich, die sich auf die Benutzung der öffentlichen Verkehrsflächen beziehen. 
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§ 14 
Beschränkungen, Verbot, Auflösung 

 
(1) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung unter freiem Himmel beschränken, wenn 
nach den zur Zeit des Erlasses der Maßnahmen erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist. 

 
(2) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung unter freiem Himmel verbieten oder die 
Versammlung nach deren Beginn auflösen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Maßnahmen 
erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit bei Durchführung der Versammlung unmittel-
bar gefährdet ist. Verbot oder Auflösung setzen voraus, dass Beschränkungen nicht ausreichen. 

(3) Geht eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit von Dritten aus, sind Maßnahmen 
der Gefahrenabwehr gegen diese zu richten. Maßnahmen nach Abs. 1 oder 2 zulasten der  
Versammlung sind nur zulässig, wenn 

1. Maßnahmen gegen die die Gefahr verursachenden Personen nicht oder nicht rechtzeitig 
möglich sind oder keinen Erfolg versprechen und 

2. die zuständige Behörde die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder mit durch Amts- 
und Vollzugshilfe ergänzten Mitteln und Kräften abwehren kann. 

Ein Verbot oder die Auflösung dieser Versammlung setzt eine Gefahr für das Leben oder die 
Gesundheit von Personen oder für Sachgüter von erheblichem Wert voraus. 

(4) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung unter freiem Himmel insbesondere beschrän-
ken, verbieten oder nach deren Beginn auflösen, wenn 

1. die Versammlung an einem Tag oder Ort stattfinden soll, dem ein an die nationalsozialis-
tische Gewalt- und Willkürherrschaft erinnernder Sinngehalt mit gewichtiger Symbolkraft 
zukommt und durch die Art und Weise der Durchführung der Versammlung der öffentliche 
Friede in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise unmittelbar gefährdet ist, oder 

2. nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen durch die  
Versammlung 

a) die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft gebilligt, verherrlicht oder 
gerechtfertigt wird, auch durch das Gedenken an führende Repräsentanten des  
Nationalsozialismus, oder 

b) eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in 
§ 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches vom 26. Juni 2002 (BGBl. I S. 2254),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3150), bezeich-
neten Art gebilligt, geleugnet oder verharmlost wird, 

und dadurch der öffentliche Friede in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise unmittelbar 
gefährdet ist. 

(5) Soll eine Beschränkung oder ein Verbot ausgesprochen werden, so ist diese oder dieses nach 
Feststellung der Voraussetzungen, die diese Verfügung rechtfertigen, unverzüglich bekannt zu 
geben. 

(6) Die Bekanntgabe einer nach Versammlungsbeginn erfolgenden Beschränkung oder einer Auf-
lösung muss unter Angabe des Grundes der Maßnahme erfolgen. Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen Verfügungen nach Satz 1 haben keine aufschiebende Wirkung. 

(7) Eine verbotene Versammlung ist aufzulösen. Sobald die Versammlung für aufgelöst erklärt 
ist, haben alle teilnehmenden Personen sich unverzüglich zu entfernen. Es ist verboten, anstelle 
der aufgelösten Versammlung eine Ersatzversammlung am gleichen Ort durchzuführen. 
 

§ 15 
Untersagung der Teilnahme oder Anwesenheit und Ausschluss von Personen 

 
(1) Die zuständige Behörde kann einer Person die Teilnahme an oder Anwesenheit in einer  
Versammlung unter freiem Himmel vor deren Beginn untersagen, wenn von ihr nach den zur Zeit 
des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen bei Durchführung der Versammlung eine 
unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. 

(2) Wer durch sein Verhalten in der Versammlung die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefähr-
det, insbesondere durch Verstoß gegen ein Verbot nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder eine Anord-
nung nach § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 oder § 18 Abs. 3, ohne dass die Versammlungsleitung dies 
unterbindet, oder wer einer Anordnung nach § 6 Abs. 3 zuwiderhandelt, kann von der zuständigen 
Behörde ausgeschlossen werden. Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, hat sie unver-
züglich zu verlassen. 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR225410002BJNE000600000&docFormat=xsl&oi=uwK3YeySUp&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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§ 16 
Durchsuchung und Identitätsfeststellung 

 
(1) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Waffen mitgeführt werden oder der Einsatz 
von Gegenständen im Sinne von § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder § 18 
Abs. 1 oder 2 die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung einer öffentlichen  
Versammlung unter freiem Himmel unmittelbar gefährdet, können durch die Polizeibehörde auf 
den Wegen zu der Versammlung Kontrollstellen eingerichtet werden, um Personen und Sachen 
zu durchsuchen. Aufgefundene Gegenstände im Sinne des Satz 1 können sichergestellt werden. 
Die Durchführung der Durchsuchungen und die Sicherstellung richten sich nach dem Hessischen 
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. 

(2) Identitätsfeststellungen sowie weitere polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen sind nur 
zulässig, soweit sich an der Kontrollstelle, am Ort der Versammlung, im Bereich des Aufzugs 
oder auf unmittelbaren Wegen dorthin bei der betroffenen Person tatsächliche Anhaltspunkte für 
einen bevorstehenden Verstoß gegen die in den §§ 8, 9 oder 18 geregelten Verbote oder für die 
Begehung strafbarer Handlungen ergeben. 
 

§ 17 
Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton 

 
(1) Die Polizeibehörde darf Bild- und Tonübertragungen in Echtzeit (Aufnahmen) sowie entspre-
chende Aufzeichnungen von einer Person bei oder im Zusammenhang mit einer öffentlichen Ver-
sammlung unter freiem Himmel offen anfertigen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, dass von der Person eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung ausgeht. Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn andere Personen unver-
meidbar betroffen werden. 

(2) Die Polizeibehörde darf Aufnahmen von einer öffentlichen Versammlung (Übersichtsaufnah-
men) unter freiem Himmel und ihrem Umfeld zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes offen 
anfertigen, wenn dies wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit der Versammlung im Einzelfall 
erforderlich ist. Übersichtsaufnahmen dürfen aufgezeichnet werden (Übersichtsaufzeichnungen), 
soweit tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass von der Versammlung, von 
Teilen hiervon oder ihrem Umfeld erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder  
Ordnung ausgehen. Die Identifizierung einer auf den Übersichtsaufnahmen oder -aufzeichnungen 
abgebildeten Person ist nur zulässig, soweit die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen. Die 
Versammlungsleitung ist unverzüglich über die Anfertigung von Übersichtsaufnahmen und -auf-
zeichnungen in Kenntnis zu setzen. 

(3) Die Aufzeichnungen nach Abs. 1 und 2 sind nach Beendigung der Versammlung unverzüglich 
auszuwerten und spätestens nach zwei Monaten zu löschen. Dies gilt nicht, soweit sie benötigt 
werden 

1. zur Verfolgung von Straftaten in oder im Zusammenhang mit der Versammlung, 

2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der betroffenen Person in oder im Zusammenhang mit der 
Versammlung die konkrete Gefahr einer Verletzung von Strafgesetzen ausging und  
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass bei einer künftigen Versammlung von dieser  
Person erneut die Gefahr der Verletzung von Strafgesetzen ausgehen wird, 

3. zur befristeten Dokumentation polizeilichen Handelns, sofern eine Störung der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung eingetreten ist, oder 

4. zum Zweck der polizeilichen Aus- und Fortbildung; hierzu ist eine eigene Fassung herzu-
stellen, die eine Identifizierung der darauf abgebildeten Personen unumkehrbar  
ausschließt. 

Soweit die Identifizierung von Personen auf Aufzeichnungen nach Abs. 1 oder 2 für Zwecke nach 
Satz 2 Nr. 1, 2 oder 3 nicht erforderlich ist, ist sie technisch unumkehrbar auszuschließen.  
Aufzeichnungen, die aus den in Satz 2 genannten Gründen nicht gelöscht wurden, sind spätestens 
nach Ablauf von sechs Monaten nach ihrer Anfertigung zu löschen, sofern sie nicht inzwischen 
zur Verfolgung von Straftaten nach Satz 2 Nr. 1, zur Gefahrenabwehr nach Satz 2 Nr. 2 oder zur 
Dokumentation nach Satz 2 Nr. 3 benötigt werden. Die Löschung der Aufzeichnungen ist zu  
dokumentieren. 

(4) Die Gründe für die Anfertigung von Aufnahmen und Aufzeichnungen nach Abs. 1 und 2 und 
für die Verwendung von Aufzeichnungen nach Abs. 3 sind zu dokumentieren. Werden von  
Aufzeichnungen eigene Fassungen nach Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 hergestellt, sind die Anzahl der  
hergestellten Fassungen sowie der Ort der Aufbewahrung zu dokumentieren. 

(5) Die Datenschutzbeauftragten der Polizeibehörden können die Einhaltung der Dokumentations-
pflichten nach Abs. 3 Satz 5 und Abs. 4 regelmäßig überprüfen. 
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§ 18 
Schutzausrüstungs- und Vermummungsverbot 

 
(1) Es ist verboten, bei oder im Zusammenhang mit einer Versammlung unter freiem Himmel 
Gegenstände mit sich zu führen, die als Schutzausrüstung geeignet und den Umständen nach dazu 
bestimmt sind, Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwehren. 

 
(2) Es ist auch verboten, 

1. an einer solchen Versammlung in einer Aufmachung teilzunehmen, die geeignet und den 
Umständen nach darauf gerichtet ist, die hoheitliche Feststellung der Identität zu verhin-
dern, oder den Weg zu einer Versammlung in einer solchen Aufmachung zurückzulegen, 
oder 

2. bei einer solchen Versammlung oder auf dem Weg dorthin Gegenstände mit sich zu führen, 
die geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, die hoheitliche Feststellung der 
Identität zu verhindern. 

(3) Die zuständige Behörde trifft zur Durchsetzung des Verbots Anordnungen, in denen die vom 
Verbot erfassten Gegenstände bezeichnet sind. 
 

§ 19 
Öffentliche Verkehrsflächen im Privateigentum 

 
Auf Verkehrsflächen von Grundstücken in Privateigentum, die dem allgemeinen Publikum geöffnet 
sind, können öffentliche Versammlungen auch ohne die Zustimmung der Eigentümerin oder des 
Eigentümers durchgeführt werden, wenn sich die Grundstücke im Eigentum von Unternehmen 
befinden, die ausschließlich im Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder von ihr beherrscht 
werden. 
 
 

DRITTER TEIL 
Versammlungen in geschlossenen Räumen 

 

§ 20 
Einladung und Mitteilungspflicht 

 
(1) Wer eine öffentliche Versammlung in geschlossenen Räumen veranstaltet, darf in der Einla-
dung bestimmte Personen oder Personenkreise von der Teilnahme ausschließen. 

(2) Die zuständige Behörde kann von der Veranstalterin oder dem Veranstalter die Angabe der 
persönlichen Daten der einer zur Leitung einer öffentlichen Versammlung in geschlossenen Räu-
men vorgesehenen Person und der Ordnerinnen und Ordner spätestens bis zum Beginn der Ver-
sammlung verlangen, soweit dies zur Gewährleistung der Friedlichkeit der Versammlung erfor-
derlich ist. Die zuständige Behörde kann diese als ungeeignet ablehnen, wenn deren Einsatz nach 
den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die Friedlichkeit der Versamm-
lung unmittelbar gefährdet. Im Fall der Ablehnung soll die Veranstalterin oder der Veranstalter 
eine andere zur Leitung der Versammlung vorgesehene Person benennen. Änderungen der nach 
Satz 1 anzugebenden Umstände sind der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. Die zu-
ständige Behörde darf die nach Satz 1 erhobenen persönlichen Daten verarbeiten, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. Die in Satz 1 genannten Daten sind 
unverzüglich nach Beendigung der Versammlung zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung 
einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit benötigt werden. 

 
§ 21 

Beschränkungen, Verbot, Auflösung 
 
(1) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung in geschlossenen Räumen beschränken oder 
verbieten, die Versammlung nach deren Beginn auch auflösen, wenn nach den zur Zeit des  
Erlasses der Maßnahmen erkennbaren Umständen eine unmittelbare Gefahr 

1. eines unfriedlichen Verlaufs der Versammlung, 

2. für das Leben oder die Gesundheit von Personen oder 

3. dafür besteht, dass in der Versammlung Äußerungen erfolgen, die ein Verbrechen oder 
ein von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen darstellen. 
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Dies gilt auch, wenn die Veranstalterin oder der Veranstalter unter die Vorschriften des § 1 Abs. 2 
fällt oder mit der Durchführung der Versammlung die Ziele einer nach Art. 21 Abs. 2 des Grund-
gesetzes für verfassungswidrig erklärten Partei oder Teil- oder Ersatzorganisation einer solchen 
Partei fördern will. 

(2) Ein Verbot oder eine Auflösung setzen voraus, dass Beschränkungen nicht ausreichen. 

(3) Geht eine unmittelbare Gefahr für die in Abs. 1 genannten Rechtsgüter von Dritten aus, sind 
Maßnahmen der Gefahrenabwehr gegen diese zu richten. Maßnahmen nach Abs. 1 zulasten der 
Versammlung sind nur zulässig, wenn 

1. Maßnahmen gegen die die Gefahr verursachenden Personen nicht oder nicht rechtzeitig 
möglich sind oder keinen Erfolg versprechen und 

2. die zuständige Behörde die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder mit durch Amts- 
und Vollzugshilfe ergänzten Mitteln und Kräften abwehren kann. 

(4) Sollen eine Beschränkung oder ein Verbot ausgesprochen werden, so sind diese nach Feststel-
lung der Voraussetzungen, die diese Verfügung rechtfertigen, unverzüglich bekannt zu geben. 

(5) Die Bekanntgabe einer nach Versammlungsbeginn erfolgenden Beschränkung oder einer Auf-
lösung muss unter Angabe des Grundes der Maßnahme erfolgen. Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen Verfügungen nach Satz 1 haben keine aufschiebende Wirkung. 

(6) Eine verbotene Versammlung ist aufzulösen. Sobald die Versammlung für aufgelöst erklärt 
ist, haben sich alle teilnehmenden Personen unverzüglich zu entfernen. Es ist verboten, anstelle 
der aufgelösten Versammlung eine Ersatzversammlung am gleichen Ort durchzuführen. 
 

§ 22 
Untersagung der Teilnahme oder Anwesenheit und Ausschluss von Personen 

 
(1) Die zuständige Behörde kann einer Person die Teilnahme an oder Anwesenheit in einer  
Versammlung in geschlossenen Räumen vor deren Beginn untersagen, wenn von ihr nach den zur 
Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen bei Durchführung der Versammlung 
eine unmittelbare Gefahr im Sinne von § 21 Abs. 1 ausgeht. 

(2) Wer durch sein Verhalten in der Versammlung eine unmittelbare Gefahr im Sinne von § 21 
Abs. 1 verursacht, ohne dass die Versammlungsleitung dies unterbindet, kann von der zuständigen 
Behörde ausgeschlossen werden. Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, hat sie unver-
züglich zu verlassen. 
 

§ 23 
Durchsuchung und Identitätsfeststellung 

 
(1) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Waffen mitgeführt werden oder der Einsatz 
von Gegenständen im Sinne von § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bei Durchführung einer öffentlichen 
Versammlung in geschlossenen Räumen eine Gefahr im Sinne von § 21 Abs. 1 verursacht,  
können durch die Polizeibehörde auf den Wegen zu der Versammlung Kontrollstellen eingerichtet 
werden, um Personen und Sachen zu durchsuchen. Aufgefundene Gegenstände im Sinne des 
Satz 1 können sichergestellt werden. Die Durchführung der Durchsuchungen und die Sicherstel-
lung richten sich nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. 

(2) Identitätsfeststellungen sowie weitere polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen sind nur 
zulässig, soweit sich an der Kontrollstelle, am Ort der Versammlung, im Bereich des Aufzugs 
oder auf unmittelbaren Wegen dorthin bei der betroffenen Person tatsächliche Anhaltspunkte für 
einen bevorstehenden Verstoß gegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder für die Begehung strafbarer Hand-
lungen ergeben. 
 

§ 24 
Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton 

 
(1) Die Polizeibehörde darf Aufnahmen und Aufzeichnungen von einer Person bei oder im  
Zusammenhang mit einer öffentlichen Versammlung in geschlossenen Räumen offen anfertigen, 
um eine von dieser Person verursachte unmittelbare Gefahr für die Friedlichkeit der Versammlung 
abzuwehren. Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn andere Personen unver-
meidbar betroffen werden. 

(2) Die Polizeibehörde darf Übersichtsaufnahmen von einer öffentlichen Versammlung in  
geschlossenen Räumen zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes offen anfertigen, wenn dies 
wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit der Versammlung zur Abwehr einer Gefahr für die 
Friedlichkeit der Versammlung erforderlich ist. Übersichtsaufzeichnungen dürfen zur Abwehr 
einer unmittelbaren Gefahr für die Friedlichkeit der Versammlung angefertigt werden. Die Iden-
tifizierung einer auf den Übersichtsaufnahmen oder -aufzeichnungen abgebildeten Person ist nur 
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zulässig, soweit die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen. Die Versammlungsleitung ist unver-
züglich über die Anfertigung von Übersichtsaufnahmen und -aufzeichnungen in Kenntnis zu setzen. 

(3) Die Aufzeichnungen nach Abs. 1 und 2 sind nach Beendigung der Versammlung unverzüglich 
auszuwerten und spätestens nach zwei Monaten zu löschen. Dies gilt nicht, soweit sie benötigt 
werden 

1. zur Verfolgung von Straftaten in oder im Zusammenhang mit der Versammlung, von denen 
eine Gefahr im Sinne von § 21 Abs. 1 ausging, oder 

2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der betroffenen Person in oder im Zusammenhang mit der 
Versammlung eine Gefahr im Sinne von § 21 Abs. 1 ausging und tatsächliche Anhalts-
punkte vorliegen, dass bei einer künftigen Versammlung von dieser Person erneut Gefahren 
im Sinne von § 21 Abs. 1 ausgehen werden. 

Soweit die Identifizierung von Personen auf Aufzeichnungen nach Abs. 1 oder 2 für Zwecke nach 
Satz 2 nicht erforderlich ist, ist sie technisch unumkehrbar auszuschließen. Aufzeichnungen, die 
aus den in Satz 2 genannten Gründen nicht gelöscht wurden, sind spätestens nach Ablauf von 
sechs Monaten nach ihrer Anfertigung zu löschen, sofern sie nicht inzwischen zur Verfolgung 
von Straftaten nach Satz 2 Nr. 1 oder zur Gefahrenabwehr nach Satz 2 Nr. 2 benötigt werden 
oder Gegenstand oder Beweismittel eines Rechtsbehelfs oder gerichtlichen Verfahrens sind. Die 
Löschung der Aufzeichnungen ist zu dokumentieren. 

(4) Die Gründe für die Anfertigung von Aufnahmen und Aufzeichnungen nach Abs. 1 und 2 und 
für die Verwendung von Aufzeichnungen nach Abs. 3 sind zu dokumentieren.  

(5) Die Datenschutzbeauftragten der Polizeibehörden können die Einhaltung der Dokumentations-
pflichten nach Abs. 3 Satz 5 und Abs. 4 regelmäßig überprüfen. 
 
 

VIERTER TEIL 
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Einziehung, Kosten 

 

§ 25 
Straftaten 

 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. in der Absicht, eine nicht verbotene Versammlung zu verhindern oder sonst ihre Durch-
führung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht oder eine erhebliche Störung 
der Ordnung der Versammlung verursacht oder 

2. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 eine Waffe oder entgegen einer Anordnung zur Durch-
setzung des Verbots nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 einen sonstigen Gegenstand der dort 
bezeichneten Art mit sich führt, zu einer Versammlung hinschafft oder zur Verwendung 
bei ihr bereithält oder verteilt, wenn die Tat nicht nach § 52 Abs. 3 Nr. 9 des Waffen- 
gesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), mit Strafe bedroht ist. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. entgegen § 7 Abs. 1 bei einer Versammlung der Leiterin oder dem Leiter oder einer  
Ordnerin oder einem Ordner in der rechtmäßigen Ausübung ihrer Ordnungsaufgaben mit 
Gewalt oder Drohung mit Gewalt Widerstand leistet oder diese Personen während der 
rechtmäßigen Ausübung ihrer Ordnungsaufgaben tätlich angreift, 

2. entgegen § 7 Abs. 2 öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts 
im Sinne des § 11 Abs. 3 des Strafgesetzbuches zur Teilnahme an einer Versammlung, 
deren Durchführung durch ein vollziehbares Verbot untersagt oder deren vollziehbare Auf-
lösung angeordnet worden ist, auffordert, 

3. als Leiterin oder Leiter einer öffentlichen Versammlung Ordnerinnen oder Ordner ver-
wendet, die entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 eine Waffe oder entgegen einer Anordnung 
zur Durchsetzung des Verbots nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 einen sonstigen Gegenstand 
der dort bezeichneten Art mit sich führen, 

4. als Veranstalterin oder Veranstalter oder als Leiterin oder Leiter entgegen einem vollzieh-
baren Verbot oder einer vollziehbaren Auflösung nach § 14 Abs. 2 und 4, § 21 Abs. 1 
dieses Gesetzes sowie § 1 Satz 1 des Gesetzes über die Bannmeile des Hessischen Landtags 
eine öffentliche Versammlung durchführt oder fortsetzt, 
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5. entgegen einer Anordnung zur Durchsetzung des Verbots nach § 18 Abs. 1 bei oder im 

Zusammenhang mit einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel einen dort  
bezeichneten Gegenstand mit sich führt, 

6. sich im Anschluss an eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel mit anderen 
zusammenrottet und dabei eine Waffe nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder entgegen einer 
Anordnung zur Durchsetzung der Verbote nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder § 18 Abs. 1 
einen dort bezeichneten Gegenstand mit sich führt oder in einer in § 18 Abs. 2 Nr. 1  
bezeichneten und durch Anordnung untersagten Weise aufgemacht ist. 

 
§ 26 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt wer, 

1. als Veranstalterin oder Veranstalter oder als Leiterin oder Leiter eine Ordnerin oder einen 
Ordner einsetzt, die oder der anders gekennzeichnet ist, als es nach § 6 Abs. 2 Satz 2 
zulässig ist, 

2. trotz wiederholter Zurechtweisung durch die Leiterin oder den Leiter oder eine Ordnerin 
oder einen Ordner fortfährt, entgegen § 7 Abs. 1 eine öffentliche Versammlung zu stören, 

3. entgegen einer Anordnung zur Durchsetzung des Verbots nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
eine Uniform, ein Uniformteil oder ein uniformähnliches Kleidungsstück trägt, wenn 
dadurch der Eindruck von Gewaltbereitschaft vermittelt und eine einschüchternde Wirkung 
erzeugt wird, 

4. entgegen einer Anordnung zur Durchsetzung des Verbots nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
paramilitärisch oder in vergleichbarer Art und Weise mit anderen teilnehmenden Personen 
auftritt, wenn dadurch der Eindruck von Gewaltbereitschaft vermittelt und eine einschüch-
ternde Wirkung erzeugt wird, 

5. als Leiterin oder Leiter entgegen § 11 Satz 1 Polizeikräften die Anwesenheit verweigert, 

6. als Leiterin oder Leiter eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel wesentlich 
anders durchführt, als es in der Anzeige nach § 12 angegeben ist, 

7. als Veranstalterin oder Veranstalter eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel 
entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht rechtzeitig anzeigt, 

8. als Veranstalterin oder Veranstalter oder als Leiterin oder Leiter eine öffentliche  
Versammlung unter freiem Himmel ohne Anzeige nach § 12 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 5 
durchführt, ohne dass die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 6 vorliegen, 

9. als Veranstalterin oder Veranstalter entgegen § 12 Abs. 2 Satz 2, Abs. 8 Satz 1 oder § 20 
Abs. 2 Satz 1 persönliche Daten nicht oder nicht richtig mitteilt, 

10. als Veranstalterin oder Veranstalter entgegen § 12 Abs. 2 Satz 3 oder § 20 Abs. 2 Satz 4 
eine Mitteilung nicht macht, 

11. als Veranstalterin oder Veranstalter eine Leiterin oder einen Leiter einsetzt, die oder der 
von der zuständigen Behörde nach § 12 Abs. 7 Satz 1 oder § 20 Abs. 2 Satz 2 vollziehbar 
abgelehnt wurde, 

12. als Veranstalterin oder Veranstalter eine Ordnerin oder einen Ordner einsetzt, die oder der 
von der zuständigen Behörde nach § 12 Abs. 8 Satz 2 oder § 20 Abs. 2 Satz 2 vollziehbar 
abgelehnt wurde, 

13. sich nach einer vollziehbar angeordneten Auflösung einer Versammlung nach den §§ 14 
oder 21 durch die zuständige Behörde nicht unverzüglich entfernt, 

14. einer vollziehbaren Anordnung nach § 14 Abs. 1, 2 oder 4, § 21 Abs. 1 oder einer ge-
richtlichen Beschränkung zuwiderhandelt, 

15. an einer Versammlung teilnimmt, deren Durchführung nach § 14 Abs. 2 und 4 sowie § 21 
Abs. 1 vollziehbar verboten ist, 

16. ungeachtet einer nach § 15 Abs. 1 oder § 22 Abs. 1 ausgesprochenen Untersagung der 
Teilnahme an oder Anwesenheit in der Versammlung anwesend ist oder als nach § 6 
Abs. 5, § 15 Abs. 2 oder § 22Abs. 2 ausgeschlossene Person die Versammlung nicht  
unverzüglich verlässt, 

17. entgegen einer Anordnung zur Durchsetzung des Verbots nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 in einer 
dort bezeichneten Aufmachung an einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel 
teilnimmt oder den Weg dorthin in einer solchen Aufmachung zurücklegt, 
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18. entgegen § 18 Abs. 2 Nr. 2 bei einer Versammlung unter freiem Himmel oder auf dem 

Weg dorthin einen durch Anordnung untersagten einschlägigen Gegenstand mit sich führt, 

19. entgegen § 1 des Gesetzes über die Bannmeile des Hessischen Landtags an einer öffentli-
chen Versammlung unter freiem Himmel teilnimmt oder zu einer solchen Versammlung 
auffordert. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13 und 16 mit 
einer Geldbuße bis zu eintausend Euro und in den Fällen des Abs. 1 Nr. 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 
15, 17 bis 19 bis zu dreitausend Euro geahndet werden. 
 
 

§ 27 
Einziehung 

 
Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 25 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 26 bezieht, 
können eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), sind anzuwenden. 
 

§ 28 
Kosten 

 
Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind kostenfrei. 
 
 

FÜNFTER TEIL 
Schlussvorschriften 

 

§ 29 
Einschränkung von Grundrechten 

 
Aufgrund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf die Versammlungsfreiheit nach Art. 8 
Abs. 1 des Grundgesetzes und Art. 14 Abs. 1 der Verfassung des Landes Hessen und die infor-
mationelle Selbstbestimmung nach Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 des Grundge-
setzes und Art. 12a der Verfassung des Landes Hessen eingeschränkt werden. 
 

§ 30 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Es ersetzt nach Art. 125a Abs. 1 
Satz 2 des Grundgesetzes das Versammlungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. November 1978 (BGBl. I S. 1789), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2020 
(BGBl. I S. 2600). 

(2) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2030 außer Kraft. 
 
 

Artikel 21 
Änderung des Gesetzes über die Bannmeile des Hessischen Landtags 

 
Das Gesetz über die Bannmeile des Hessischen Landtags vom 25. Mai 1990 (GVBl. I S. 173), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2020 (GVBl. S. 430), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1 
 

Für den Hessischen Landtag wird ein befriedeter Bannkreis (Bannmeile) gebildet, in dem 
öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge verboten sind. Ebenso ist 
es verboten, zu öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel oder Aufzügen nach 
Satz 1 aufzufordern.“ 

2. In § 3 wird als neuer Abs. 3 angefügt: 

„(3) Durch die Zulassung werden die Vorschriften des Hessischen Versammlungsfreiheits-
gesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes] in der 
jeweils geltenden Fassung nicht berührt.“ 

                                                   
1 Ändert FFN 12-12 
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3. Nach § 4 wird als neuer § 5 eingefügt: 

„§ 5 
 
Aufgrund dieses Gesetzes kann das Grundrecht auf die Versammlungsfreiheit nach Art. 8 
Abs. 1 des Grundgesetzes und Art. 14 Abs. 1 der Verfassung des Landes Hessen und die 
informationelle Selbstbestimmung nach Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 des 
Grundgesetzes und Art. 12a der Verfassung des Landes Hessen eingeschränkt werden.“ 

4. Der bisherige § 5 wird § 6. 
 

Artikel 32 
Änderung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

 
In § 18 Abs. 2 Nr. 5 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622), wird die Angabe „oder eine Straftat nach § 27 
des Versammlungsgesetzes“ gestrichen. 
 
 

Artikel 43 
Änderung der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums des 

Innern und für Sport 
 
Die Anlage zu § 1 der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums des 
Innern und für Sport vom 7. Juni 2013 (GVBl. S. 410), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
6. Januar 2022 (GVBl. S. 18), wird wie folgt geändert: 

1. In der Übersicht zum Verwaltungskostenverzeichnis wird die Angabe „Versammlungs- 
wesen …45“ gestrichen. 

2. Die Nr. 45 und 451 werden aufgehoben. 

 
 

Artikel 54 

Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport 

 
In § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport vom 
6. September 2007 (GVBl. I S. 571), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. September 
2015 (GVBl. S. 367), wird die Angabe „den §§ 29 und 29a des Versammlungsgesetzes in der 
Fassung vom 15. November 1978 (BGBl. I S. 1789), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366),“ durch „§ 26 des Hessischen Versammlungsfreiheits- 
gesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]“ ersetzt. 
 
 

Artikel 6 
Zuständigkeitsvorbehalt 

 
Soweit durch dieses Gesetz Rechtsverordnungen geändert werden, bleibt die Befugnis der zustän-
digen Stellen, die Verordnungen künftig zu ändern oder aufzuheben, unberührt. 
 
 

Artikel 7 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
 

                                                   
2 Ändert FFN 310-63 
3 Ändert FFN 305-70 
4 Ändert FFN 310-106 
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